
Condor Basis- und Riesterrente: Eingetragene Lebenspartner

sind ab sofort als Hinterbliebene zulässig

Die Hinterbliebenenabsicherung in Condor Basis- und Riesterrenten-Verträgen gilt ab

sofort nicht mehr nur für Ehepartner, sondern auch für eingetragene Lebenspartner.

Hintergrund ist eine Änderung im Einkommensteuergesetz, wonach die

einkommensteuerlichen Regelungen zu Ehegatten und Ehen nun auch auf

eingetragene Lebenspartner und Lebenspartnerschaften angewendet werden.

Die Hinterbliebenenabsicherung in Condor Basis- und Riesterrenten-Verträgen gilt ab

sofort nicht mehr nur für Ehepartner, sondern auch für eingetragene Lebenspartner.

Hintergrund ist eine Änderung im Einkommensteuergesetz, wonach die

einkommensteuerlichen Regelungen zu Ehegatten und Ehen nun auch auf

eingetragene Lebenspartner und Lebenspartnerschaften angewendet werden. Die

neue Definition von Hinterbliebenen gilt bei Condor sowohl für alle Neuverträge als

auch für bestehende Verträge. Für bereits zertifizierte Verträge ist entsprechend

keine erneute Zertifizierung erforderlich. Die Aufnahme erfolgt automatisch und ohne

Mehrbeitrag.

Der Makler profitiert hier einmal mehr vom Service der Condor Versicherungen: Schnell,

unbürokratisch und vor allem automatisch und kostenfrei wird diese Änderung zum Vorteil seiner

Kunden vollzogen.

Pressekontakt:

Frank Senger

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 040 / 3 61 39 - 669

E-Mail: frank.senger@condor-versicherungen.de

Über Condor Versicherungen:

Die Condor Versicherungen gehören zur R+V Versicherung, einem der führenden deutschen

Versicherer. Condor bietet passgenaue Vorsorge- und Versicherungslösungen bei Sach- und

Lebensversicherungen für Privat- und Firmenkunden. Das Hamburger Unternehmen ist auf das

Maklergeschäft spezialisiert und arbeitet ausschließlich mit unabhängigen Vermittlern

zusammen.

Zu den Condor Versicherungen gehören:

Condor Lebensversicherungs-AG, Condor Allgemeine Versicherungs-AG, Optima Versicherungs-

AG und Optima Pensionskasse AG
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